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Friedhofssatzung  
der Stadt Eschweiler 

 
Satzung vom 13.06.2007; in Kraft getreten am 01.07.2007 

1. Nachtragssatzung vom 22.09.2009; in Kraft getreten am 01.10.2009 
 
 
 

I Allgemeine Bestimmung 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende, im Gebiet der Stadt Eschweiler gelegene und von 

ihr verwaltete Friedhöfe: 
 

a) Friedhof Bergrath, Ardennenstrasse, 
b) Friedhof Dürwiß, Jülicher Straße/ Fronhovener Straße 
c) Friedhof Hastenrath, Pfarrer- Funk- Strasse, 
d) Friedhof Hehlrath, Nierhausener Strasse/ Kinzweilerstrasse, 
e) Friedhof Kinzweiler, Kalvarienbergstrasse/ Kirchstrasse, 
f) Friedhof Neu- Lohn, Rosenstrasse/ Domtalweg, 
g) Friedhof Nothberg, Heisterner Strasse, 
h) Friedhof Röhe, Aachener Strasse/ Erfstrasse, 
i) Friedhof Stich, Am Schlemmerich/ Wilhelminenstrasse, 
j) Friedhof St. Jöris, Begauer Strasse, 
k) Friedhof Weisweiler, Burgweg/ Severinstrasse. 

 
 

§ 2  
Friedhofszweck 

 
(1) Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten der Stadt Eschweiler. 
 
(2) Sie dienen vorrangig der Bestattung der Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten) oder der 

Beisetzung ihrer Aschenreste, für die ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer 
bestimmten Grabstätte bereits besteht, die bis zu ihrem Ableben Einwohner der Stadt 
Eschweiler waren, bei Tot- und Fehlgeburten, wenn zumindest ein Elternteil Einwohner der 
Stadt Eschweiler ist. Darüber hinaus dienen die Friedhöfe auch der Bestattung der aus 
Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, wenn zumindest ein Elternteil 
Einwohner der Stadt Eschweiler ist. Die Bestattung oder Beisetzung anderer Personen 
bedarf einer Ausnahmegenehmigung der Friedhofsverwaltung. 

 
 

§ 3  
Schließung, Entwidmung 

 
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichem Grund geschlossen oder 

entwidmet werden. 
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen oder Beisetzungen aus-

geschlossen. Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen oder Bei-
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setzungen in Wahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche 
Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag ei-
ne andere Wahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er auf Kosten der Stadt 
die Umbettung bereits bestatteter Leichen verlangen, deren Ruhefristen noch nicht abge-
laufen sind. 

 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten 

verloren. Die Bestatteten oder Beigesetzten werden, falls die Ruhefristen noch nicht abge-
laufen sind, auf Kosten der Stadt in andere Grabstätten umgebettet. 

 
(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberechtig-

te einer Wahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufent-
halt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig 

sind sie bei Reihengrabstätten einem Angehörigen des Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten 
dem Nutzungsberechtigten mitzuteilen, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonde-
ren Aufwand zu ermitteln ist. 

 
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt auf ihre Kosten in gleichwertiger Weise wie die 

Grabstätten auf dem entwidmeten oder geschlossenen Friedhof bzw. Friedhofsteil herge-
richtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes. 

 
 

II Ordnungsvorschriften 
 

§ 4  
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 

Besucherverkehr geöffnet. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder 

einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
 
 

§ 5  
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den 

Anordnungen des zur Aufsicht befugten Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten.  
 
(3) Nicht gestattet ist: 
 

a) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder Rollschuhen/ Rollerblades/ Skateboards zu 
befahren. Ausgenommen hiervon sind Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge 
der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden, 

b)  Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 
c)  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung oder Beisetzung störende 

Arbeiten auszuführen 
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d)  ohne Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung ge-
werbsmäßig zu fotografieren bzw. zu filmen, 

e)  Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestat-
tungs- oder Beisetzungsfeier notwendig und üblich sind, 

f)  den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder 
zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten, 

g)  Abraum und Abfälle außerhalb der hierfür bestimmten Stellen abzulagern, 
h)  zu lärmen oder zu lagern, 
i)  Tiere mitzubringen - ausgenommen Blindenhunde, 
j)  Sammlungen aller Art durchzuführen. 

 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Fried-
hofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

 
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung oder Beisetzung zusammenhän-

gende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spä-
testens 4 Tage vorher anzumelden. 

 
(5) Wer gegen die Ordnungsvorschriften handelt oder die Anweisungen des Friedhofsperso-

nals nicht befolgt, kann des Friedhofes verwiesen werden. Die Vorschriften des § 34 die-
ser Satzung bleiben unberührt. 

 
 

§ 6  
Abfallbeseitigung 

 
(1) Abfälle, die durch die Herrichtung und Pflege der Gräber oder durch deren Ausschmü-

ckung bei Trauerfeiern, Bestattungen, Beisetzungen und Gedenktagen entstehen, können 
innerhalb des Friedhofes in die bereitgestellten Abfallbehälter entsorgt werden. 

 
(2) Bei der Entsorgung der Abfälle ist darauf zu achten, dass diese getrennt in kompostierba-

res Material und sonstige Abfälle in die entsprechend gekennzeichneten Behältnisse ent-
sorgt werden. Entsorgt werden dürfen nur friedhofsspezifische Abfälle. 

 
(3) Abfälle, die durch die Tätigkeit von Gewerbetreibenden und Handwerkern entstehen, 

dürfen nicht innerhalb des Friedhofes entsorgt werden. 
 
 

§ 7  
Gewerbetreibende 

 
(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die 

dem jeweiligen Berufsbild entsprechende gewerbliche Tätigkeit auf den städt. Friedhöfen 
der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Auf Antrag hin werden nur solche Gewerbebetriebe zugelassen, die 
 

a)  in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 
b)  ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei Antragstellern des handwerkähnlichen 

Gewerbes) ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 Handwerksordnung bzw. (bei 
Antragstellern der Gärtnerberufe) ihre Eintragung in das Verzeichnis der Landwirt-
schaftskammer nachweisen oder die selbst oder deren fachlicher Vertreter einen ent-
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sprechend anerkannten beruflichen Abschluss haben oder die über eine vergleichbare 
Qualifikation verfügen. 

 
(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der An-

tragsteller einen für die Ausführung seiner Tätigkeiten ausreichenden Haftpflichtversiche-
rungsschutz nachweist. 

 
(4) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Abs. 1 genannter Tätig-

keiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. Die Abs. 2 und 3 
gelten entsprechend. 

 
(5) Die Zulassung erfolgt durch schriftlichen Bescheid und Ausstellung einer Zulassungskarte. 

Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben für ihre Bediensteten einen Bediensteten-
ausweis auszustellen. Die Zulassungskarte und der Bedienstetenausweis sind dem zur 
Aufsicht berechtigtem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung kann 
befristet werden. 

 
(6) Unternehmer, die im Rahmen von Pflegeverträgen oder Aufträgen der Stadt Eschweiler 

auf den Friedhöfen tätig sind, benötigen hierfür keine Zulassung. 
 
(7) Zugelassenen Gewerbetreibenden im Sinne der Absätze 1 und 6 ist es gestattet, das 

Friedhofsgelände zur Ausübung ihres Berufes mit geeigneten, luftbereiften Fahrzeugen bis 
höchstens 7,5 t Gesamtgewicht in Schrittgeschwindigkeit zu befahren. 

 
(8) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofssatzung genau zu 

beachten. Sie haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

 
(9) Die durch die Arbeiten verursachten Abfälle und Verunreinigungen sind vom Gewerbetrei-

benden selbst zu beseitigen. Die auf den Friedhöfen aufgestellten Abfallbehältnisse und 
Container dürfen hierfür nicht benutzt werden. 

 
Oberboden nach DIN 18300 (Bodenklasse 1), der nicht durch fremde Stoffe verunreinigt 
ist, gilt nicht als Abfall und darf nur auf den speziell hierfür eingerichteten Lagerplätzen ab-
gelagert werden. Sonstiger Bodenaushub aller Art darf nicht in Pflanzflächen eingebracht 
werden. 

 
(10) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszei-

ten ausgeführt werden. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit 
des Friedhofes, spätestens um 19.00 Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feiertagen 
spätestens um 13.00 Uhr, zu beenden. Die Friedhofsverwaltung kann Abweichungen der 
Arbeitszeiten zulassen. 

 
(11) Gewerbetreibende, die ohne die erforderliche Zulassung auf den Friedhöfen angetroffen 

werden, können des Friedhofes verwiesen werden. 
 
(12) Gewerbetreibenden, die wiederholt oder schwerwiegend gegen diese Friedhofssatzung 

verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen der Ziffer 2 ganz oder teilweise nicht mehr 
gegeben sind, kann die Friedhofsverwaltung die Zulassung auf Dauer oder auf Zeit durch 
schriftlichen Bescheid entziehen. 
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III Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 8  
Anmeldung 

 
(1) Jede Bestattung oder Beisetzung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Fried-

hofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufü-
gen. 

 
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte bean-

tragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(3) Soll eine Aschenbeisetzung erfolgen, so ist zusätzlich die Einäscherungsbescheinigung 

des Krematoriums vorzulegen. 
 
(4) Ort und Zeitpunkt der Bestattung oder Beisetzung wird von der Friedhofsverwaltung fest-

gelegt. Bestattungen oder Beisetzungen werden nur montags bis freitags (werktags) 
durchgeführt. Über begründete Ausnahmen entscheidet die Friedhofsverwaltung. 

 
(5) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel 96 Stunden nach Eintritt des 

Todes erfolgen; Erdbestattungen müssen jedoch spätestens innerhalb von 8 Tagen nach 
Eintritt des Todes erfolgt sein. Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Ein-
äscherung beigesetzt werden, andernfalls werden sie auf Kosten des Beisetzungspflichti-
gen in einer Urnenreihengrabstätte beigesetzt. 

 
 

§ 9  
Särge und Urnen 

 
(1) Unbeschadet der Regelung des § 14 Abs. 5 Buchstabe g sind Bestattungen grundsätzlich 

in Särgen, Beisetzungen grundsätzlich in Urnen vorzunehmen. Ausnahmsweise kann die 
Friedhofsverwaltung auf Antrag die Bestattung ohne Sarg oder die Beisetzung ohne Urne 
gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder Regelungen der Glaubensgemeinschaft, der 
die oder der Verstorbene angehört hat, eine Bestattung ohne Sarg oder eine Beisetzung 
ohne Urne vorgesehen ist. 

 
(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, physikali-

sche oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig 
verändert wird und bei Särgen die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermög-
licht wird. 

 
Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und -beigaben, Sargabdich-
tungen und Überurnen müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus leicht ver-
rottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Sie dürfen keine PVC-, PCB-, Formaldehyd abspal-
tenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze 
enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 

 
(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. 

Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsver-
waltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
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(4) Bei Bestattungen in Grabkammern muss der Sarg so beschaffen sein, dass eine problem-
lose Absenkung innerhalb des lichten Absenkmaßes von 2,05 m gewährleistet ist. 

 
(5) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Me-

talleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 
 

§ 10  
Ausheben der Gräber 

 
(1) Gräber werden auf Veranlassung der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt. 

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch Erdabsenkungen nach dem Verfüllen an der 
Grabstätte oder dem Grabzubehör eintreten. 

 
(2) Die regelmäßige Grabtiefe von Erdgräbern für Personen über 5 Jahren beträgt 1,80 m, für 

Kinder bis zu 5 Jahren 1,40 m, für Urnen 1,10 m. 
 
Auf dem städt. Friedhof Neu-Lohn beträgt die regelmäßige Grabtiefe von Erdgräbern 2,50 
m. 
 
Für das Feld 1 des städt. Friedhofes Hehlrath beträgt die regelmäßige Grabtiefe von Erd-
gräbern 2,50 m. Zusätzlich muss jedoch eine Auffüllung mit wasserdurchlässigem Kies-/ 
Sandgemisch bis zur Grabsohlentiefe erfolgen. Eine Bodenabdeckung des Sarges von 
0,90 m ist hierbei sicherzustellen. 
 
Auf dem städt. Friedhof Hastenrath ist bei Erdbestattungen im Feld 1 der Einsatz des Cyc-
lo- Systems erforderlich. Die Grabstellen müssen vor dem Schließen mit jeweils zwei Dif-
fusionsstäben versehen werden. 
 

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein. 

 
(4) Bei Bestattungen oder Beisetzungen in bereits vorhandenen Grabstätten hat der Nut-

zungsberechtigte das bereits vorhandene Grabzubehör und die für die Graböffnung hin-
derlichen Einfassungsteile, Grababdeckungen und Grabmale so rechtzeitig zu beseitigen 
oder beseitigen zu lassen, dass ein termingerechter und ordnungsgemäßer Grabaushub 
durchgeführt werden kann. Die zum Zeitpunkt des Grabaushubes noch vorhandenen Ab-
deckungen, Pflanzen und dergleichen werden von der Friedhofsverwaltung auf Kosten und 
Gefahr des Nutzungsberechtigten entfernt. 

 
 

§ 11  
Ruhefristen 

 
(1) Die Ruhefrist für Erdbestattungen beträgt 30 Jahre, bei Verstorbenen bis zum 5. Lebens-

jahr 20 Jahre. 
 
(2) Abweichend von den allgemeinen Ruhefristen betragen die Ruhefristen für Erdbestattun-

gen auf dem Friedhof Röhe 45 Jahre, bei Verstorbenen bis zum 5. Lebensjahr 30 Jahre. 
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Auf dem Friedhof in Neu-Lohn betragen die Ruhefristen bei bis zum 31.12.1993 durchge-
führten Bestattungen von Verstorbenen über 5 Jahre 45 Jahre, bei Verstorbenen bis zum 
5. Lebensjahr 30 Jahre. 
 

(3) Auf dem Friedhof Hastenrath wird die Ruhefrist für Erdbestattungen in Feld 1 zunächst auf 
30 Jahre, bei Verstorbenen unter 5 Jahren auf 20 Jahre festgesetzt. Nach Ablauf der Min-
destruhefrist ist jedoch vor der Wiederbelegung durch ein Gutachten des Gesundheitsam-
tes zu prüfen, ob die vollständige Verwesung eingetreten ist. Eine endgültige Entschei-
dung über die Ruhefrist kann erst dann abschließend getroffen werden. 

 
(4) Die Ruhefrist für Aschen beträgt einheitlich auf allen Friedhöfen 20 Jahre. 
 
(5) Die Ruhefrist in Wahlgrabkammer gem. § 15 beträgt einheitlich 20 Jahre. 
 
 

§ 12  
Umbettung 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 

Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann 
nur bei V0orliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei Umbettungen innerhalb der 
Stadt im ersten Jahr der Ruhefrist nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interes-
ses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte sind inner-
halb der Stadt nicht zulässig. § 3 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt. 
 
Die ordnungsbehördliche Umbettungsgenehmigung ist rechtzeitig einzuholen und der 
Friedhofsverwaltung bei der Antragstellung vorzulegen. 
 

(3) Nach Ablauf der Ruhefrist noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur mit 
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet wer-
den. 

 
(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfolgen nur auf 

Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten der verfügungsbe-
rechtigte Angehörige des Verstorbenen, bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten der jewei-
lige Nutzungsberechtigte.  

 
(5) Die Friedhofsverwaltung führt Umbettungen von Aschen durch. Bei Umbettungen von 

Leichen erfolgen nur der Grabaushub und das Schließen der neuen Grabstätte durch die 
Friedhofsverwaltung; die Ausgrabung erfolgt nicht durch die Friedhofsverwaltung. Hierfür 
hat der Antragsteller gesondert ein geeignetes Unternehmen zu beauftragen. Die Fried-
hofsverwaltung bestimmt jedoch den Zeitpunkt der Umbettung. 

 
(6) Der Ablauf der Ruhefrist und der Nutzungszeit wird durch die Umbettung nicht unterbro-

chen oder gehemmt. 
 
(7) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behördliche 

oder richterliche Anordnung ausgegraben werden. 
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(8) Umbettungen dürfen nur in der Zeit vom 01.10. - 30.04. durchgeführt werden. Dies gilt 
nicht für Aschen. 

 
(9) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Der Antragsteller haftet für alle 

mit der Umbettung zusammenhängenden Schäden, sofern keine Haftung seitens der Stadt 
oder ihrer Beauftragten gegeben ist. 

 
 

IV Grabstätten 
 

§ 13  
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten und Aschestreufelder sind Eigentum der Stadt Eschweiler. An Grabstätten 

können Rechte öffentlich-rechtlicher Natur nach Maßgabe dieser Satzung erworben wer-
den. 

 
(2) Grabstätten werden unterschieden in: 
 

2.1 Reihengrabstätten 
2.1.1 Erdreihengrabstätten 
2.1.2 Erdreihengrabstätten mit liegender Gedenktafel ohne Gestaltung  
2.1.3 Sonderreihengrabstätten    
2.1.4 anonyme Erdreihengrabstätten 
2.1.5 Urnenreihengrabstätten 
2.1.6 anonyme Urnenreihengrabstätten 
2.1.7 Aschestreufeld     
2.2 Wahlgrabstätten 
2.2.1 Erdwahlgrabstätten 
2.2.2 Wahlgrabkammern 
2.2.3 Urnenwahlgrabstätten 
 
2.3 Grabstätten für Angehörige des muslimischen Glaubens 
2.4 Ehrengrabstätten 

 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer 

der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
(4) Die Nutzungsberechtigten haben das Aufstellen von Erdspeichern auf ihren Grabstätten 

zur Durchführung von Bestattungen, auch wenn diese in Nachbargrabstätten stattfinden, 
zu dulden. Für die hierdurch entstehenden Schäden haftet die Stadt Eschweiler. 

 
(5) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden.  

 
Das Nutzungsrecht an belegten oder zum Teil belegten Grabstätten kann frühestens nach 
20 Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der letzten Bestattung oder Beisetzung, zurückgege-
ben werden. Die Rückgabe des Nutzungsrechtes soll für die gesamte Grabstätte erfolgen. 
 
Bei einer freiwilligen Rückgabe der Grabstätte vor Ablauf des Nutzungsrechtes wird eine 
Entschädigung nicht gewährt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erstattung des ent-
sprechenden Teils der entrichteten Benutzungsgebühr.  
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Die Kosten, die auf Grund der vorzeitigen Rückgabe einer Grabstätte entstehen, hat der 
Antragsteller auf Rückgabe des Nutzungsrechtes zu tragen.  
 

(6) Die Neuanlage von Grüften und Mausoleen ist  unzulässig. 
 
 

§ 14  
Reihengrabstätten 

 
(1) Die Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Beisetzungen von A-

schen, die in der Regel der Reihe nach belegt werden und im Todesfalle für die Dauer der 
Ruhefrist der zu Bestattenden oder Beizusetzenden zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb 
des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich. Das Nutzungsrecht an ei-
nem Reihengrab endet mit dem 31.12. des Jahres, in dem die regelmäßige Ruhefrist des 
Verstorbenen abläuft. 

 
(2) In einem Reihengrab darf nur eine Leiche bestattet bzw. eine Urne beigesetzt werden.  
 

Abweichend von Satz 1 ist es in einer Erdreihengrabstätte zulässig, 
 
- eine Tot- oder Fehlgeburt sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende 

Leibesfrucht und die Leiche eines Kindes unter einem Jahr zu bestatten, wenn die 
verbleibende Ruhefrist der Grabstätte noch mindestens 5 Jahre beträgt, 

- die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren gemeinsam zu 
bestatten, 

- die Aschenreste verstorbener Angehöriger 1. Grades beizusetzen, wenn die verblei-
bende Ruhefrist der Grabstätte noch mindestens 20 Jahre beträgt (die verbleibende 
Ruhefrist ist zwingend einzuhalten). 

- In einer Urnenreihengrabstätte können die Aschenreste von gleichzeitig verstorbenen 
Geschwistern unter 5 Jahren gemeinsam beigesetzt werden. Weitere Beisetzungen 
oder Bestattungen sind ausgeschlossen. 

 
(3) Die Grabzuweisung einer Reihengrabstätte erfolgt durch die Friedhofsverwaltung an den 

Antragsteller. Dieser ist zur Zahlung der Gebühren verpflichtet. 
 
(4) Der Empfänger der Grabzuweisung entscheidet über die Gestaltung und Pflege der Grab-

stätte im Rahmen der Vorschriften dieser Friedhofssatzung. 
 
(5) Es werden eingerichtet: 
 

a) Erdreihengrabfelder 
- für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr einschließlich Tot- und Fehlge-

burten 
Grabfeldgröße: Länge:  1,20 m 
    Breite:  0,60 m 
    Abstand: 0,40 m 

 
- Erdreihengrabfelder für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr. 

Grabfeldgröße: Länge:  1,80 m 
    Breite:  0,80 m 
    Abstand: 0,40 m 
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b)  Erdreihengrabstätte mit liegender Gedenktafel ohne Gestaltung;  
 
dies sind Grabstätten auf Rasenflächen, bei denen als Grabkennzeichnung eine 12 cm 
starke Platte, Abmessung 30 x 50 cm, aus Belgisch-Granit oder einer Gesteinsart, 
dessen Eigenschaften im Bezug auf Druckfestigkeit, Abrieb, Frostbeständigkeit min-
destens den Eigenschaften von Belgisch-Granit genügt, verwendet wird. Als Inschrift 
ist Namen und Vornamen in vertiefter Schrift einzuarbeiten, Geburts- und Sterbedatum 
können angegeben werden. Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die 
durch unsachgemäße Befestigung oder Auswahl entstehen. Die Pflege dieser Reihen-
grabstätten obliegt der Friedhofsverwaltung und ist mit dem Erwerb der Grabstätte ab-
gegolten. Bepflanzungen, Grabvasen, Ausschmückungen oder sonstige Gestaltung 
der Grabstätte sind nicht zulässig. 
 
Grabfelder für diese Grabart werden auf den Friedhöfen in Dürwiß und St. Jöris vor-
gehalten. 
 
Erdreihengrabstätten mit liegender Gedenktafel ohne Gestaltung haben nachstehende 
Abmessungen: 
 
Länge:  1,80 m 
 Breite:  0,80 m 
 Abstand:  0,40 m 
 

c)  Sonderreihengrabstätten; 
 
dies sind Grabstätten für Erdbestattungen der innerhalb des Stadtgebietes von Esch-
weiler verstorbenen Personen, die keine Angehörigen haben bzw. deren Angehörige 
nicht zu ermitteln sind. Die Bestattung erfolgt von Amts wegen. Ansonsten gelten für 
diese Grabart die Bestimmungen des Buchstaben b). 
 
Ein Grabfeld für Sonderreihengrabstätten wird auf dem Friedhof in St. Jöris vorgehal-
ten. 
 

d)  anonyme Erdreihengrabstätten;  
 
dies sind Grabstätten auf Grabfeldern, die im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist des 
Verstorbenen abgegeben werden. Die für anonyme Reihengrabstätten vorgesehenen 
Grabfelder dürfen nicht mit Blumen, Steinen, Grabaufbauten oder sonstigen Gegens-
tänden geschmückt werden. Die Pflege dieser Grabfelder obliegt der Friedhofsverwal-
tung und ist mit dem Erwerb der Grabstätte abgegolten. 
 
Grabfelder für anonyme Erdbestattungen werden auf den Friedhöfen in Dürwiß und St. 
Jöris vorgehalten. 
 

e)  Urnenreihengrabstätten;  
 
für die Beisetzung der Aschereste von Verstorbenen mit folgenden Abmessungen: 
 
 Grabfeldgröße: Länge:   0,80 m 
     Breite:   0,60 m 
     Abstand:  0,40 m 
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f) anonyme Urnenreihengrabstätten: 
 
dies sind Aschegrabstätten, für die die Regelungen der Grabstätten unter d) gelten. 
Grabfelder für anonyme Urnenbestattungen werden auf den Friedhöfen Dürwiß, 
Nothberg, St. Jöris, Stich und Weisweiler vorgehalten.  
 

g)  Aschestreufeld; 
 
die Asche wird auf einem vom Friedhofsträger festgelegten Bereich des Friedhofes 
durch Verstreuung der Asche beigesetzt, wenn der oder die Verstorbene dies durch 
Verfügung von Todes wegen bestimmt hat. 
 
Ein Aschestreufeld ist auf dem Friedhof in St. Jöris vorhanden. 

 
 

§ 15  
Wahlgrabstätten (Grabstätten mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtverlängerung) 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Gräber für Erdbestattungen oder Beisetzungen von Aschen, an 

denen auf Antrag ein Nutzungsrecht entsprechend der Mindestruhefrist auf dem jeweiligen 
Friedhof verliehen und deren Lage im Rahmen des Friedhofsplanes im Einvernehmen mit 
dem Erwerber bestimmt wird. 
 
Der Ersterwerb des Nutzungsrechtes ist nur möglich 
 
a)  bei Eintritt eines Bestattungsfalles, 
b)  durch Personen, die das 75. Lebensjahr vollendet haben. 
 
Wegen des erheblichen Flächenbedarfs wird bei den städt. Friedhöfen Hehlrath, Röhe und 
Stich der Ersterwerb des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte auf den Todesfall be-
schränkt. 
 
Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung eines Nutzungsrechtes ablehnen, insbesonde-
re wenn die Schließung nach § 3 beabsichtigt ist. 
 

(2) Das bestehende Nutzungsrecht kann auf Antrag bis zu einem Zeitraum, der der Mindest-
ruhefrist auf dem jeweiligen Friedhof entspricht, verlängert werden. Das Nutzungsrecht bei 
mehrstelligen Wahlgräbern kann nur für die gesamte Grabstätte verlängert werden, eine 
Verlängerung lediglich von Teilen der Grabstätte ist nicht möglich. Der Antrag soll 3 Mona-
te vor Ablauf des Nutzungsrechtes schriftlich oder mündlich zur Niederschrift eingereicht 
werden. Die Verlängerung des Nutzungsrechtes erfolgt unter Berücksichtigung der zum 
Zeitpunkt des Antrages geltenden Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechtes 
sowie der zu diesem Zeitpunkt gültigen Gebührensatzung. Ein Anspruch auf Wiedererwerb 
besteht nicht. 

 
(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühren und Aushändigung der 

Verleihungsurkunde. 
 
(4) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der Nutzungsberechtigte schriftlich hingewiesen. 

Ist dieser nicht bekannt oder kann er nicht ohne besonderen Aufwand ermittelt werden, 
genügt eine öffentliche Bekanntmachung. 
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(5) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhefrist die 
Nutzungsfrist nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der 
Ruhefrist verlängert worden ist. Es ist jedoch zulässig, in einem belegten Erdwahlgrab eine 
Tot- oder Fehlgeburt sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende Leibes-
frucht, die Leiche eines Kindes unter 1 Jahr zu bestatten, wenn die verbleibende Nut-
zungszeit mindestens 5 Jahre beträgt. Die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Ge-
schwistern unter 5 Jahren können gleichzeitig in einem einstelligen Erdwahlgrab bestattet 
werden. Eine weitere Bestattung ist nur dann möglich, wenn die Ruhefrist für den zuerst 
Bestatteten bereits abgelaufen ist. 

 
(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Able-

bens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. Wird bis zum Ab-
leben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Rei-
henfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten über, sofern diese 
schriftlich ihre Zustimmung erklären: 

 
a) auf den überlebenden Ehegatten oder auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über 

eingetragene Lebenspartnerschaft, 
b)  auf die Kinder, 
c)  auf die Stiefkinder, 
d)  auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) auf die Eltern, 
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird, unter Ausschluss der übrigen Angehörigen der 
Gruppe, die nach Jahren älteste Person nutzungsberechtigt. 
 

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis der in Abs. 7 Satz 2 genannten Personen übertragen; er bedarf hierzu der vorheri-
gen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. In Ausnahmefällen sind hiervon abweichende 
Nutzungsübertragungen möglich. 

 
(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-

schreiben zu lassen. 
 
(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu 

ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet oder beigesetzt zu 
werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der 
Gestaltung und der Pflege der Grabstätte im Rahmen der Vorschriften dieser Friedhofs-
satzung zu entscheiden. 

 
(10) Es werden eingerichtet: 
 

a) Erdwahlgrabstätten 
Grabfeldgröße:  Länge: 2,50 m,  
      Breite: 1,20 m.  

 
b) Bei mehrstelligen Grabstätten entsprechend das Mehrfache der Breite. 
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c) Wahlgrabkammern, 
dies sind Grabstätten für Erdbestattungen von Verstorbenen, an denen ein erstmaliges 
Nutzungsrecht von 20 Jahren verliehen wird.  
 
Wahlgrabkammern haben folgende Abmessungen:  
Länge: 2,50 m, 
Breite: 1,20 m. 
 
In ihnen können unabhängig von der Ruhefrist 2 Verstorbene bestattet werden. Jede 
weitere Bestattung ist erst nach Ablauf der Ruhefrist des Letztverstorbenen möglich. 
Mehrere nebeneinander liegende Grabkammern können zu einer Grabanlage zusam-
mengefasst werden. Wahlgrabkammern werden auf den städtischen Friedhöfen Dür-
wiß, Nothberg, Stich und St. Jöris vorgehalten. 
 

d) Urnenwahlgrabstätte; 
dies sind Aschengrabstätten in denen bis zu 4 Urnen beigesetzt werden können. Die 
Abmessungen dieser Grabstätte betragen: 
Länge: 1,20 m, 
Breite: 0,80 m. 

 
(11) Zwischen den einzelnen Wahlgrabstätten muss in Grabfeldern, die erstmalig nach dem 

30.05.1986 angelegt wurden, ein Weg von mindestens 0,40 m Breite bestehen. Die Pflege 
und Unterhaltung obliegt den jeweiligen Nutzungsberechtigten zu gleichen Teilen. 

 
 

§ 16  
Aschenbeisetzungen 

 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 

 
a)  Urnenreihengrabstätten 
b)  Anonymen Urnenreihengrabstätten 
c)  Erdwahlgrabstätten 
d)  Wahlgrabkammern 
e)  Urnenwahlgrabstätten 
f)  Erdreihengrabstätte (unter Voraussetzung des § 14) 
 

(2) Grabstätten nach Abs. 1 Buchstabe a, b und f können nur mit einer Urne belegt werden. 
Ausnahmsweise ist die gleichzeitige Beisetzung einer zweiten Urne zulässig. In einer ein-
stelligen Erdwahlgrabstätte und Wahlgrabkammern können bis zu 4 Urnen zusätzlich bei-
gesetzt werden, bei mehrstelligen Grabstätten entsprechend das Mehrfache. In Urnen-
wahlgrabstätten können bis zu 4 Urnen beigesetzt werden. 

 
(3) Die Urne muss, außer in Wahlgrabkammern, mit einer Erdschicht von mindestens 0,65 m 

bedeckt sein. 
 
(4) Die Beisetzung auf einem Aschestreufeld ist nur zulässig, wenn der Verstorbene dies 

durch Verfügung von Todes wegen bestimmt hat. Der Friedhofsverwaltung ist die Verfü-
gung von Todes wegen im Original vorzulegen. 
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(5) Nach Ablauf der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechtes werden als solche erkennbaren 
Aschereste und ihre Behältnisse an geeigneter Stelle des Friedhofes in würdiger Form der 
Erde übergeben. 

 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 

für die Reihen- und Wahlgrabstätten auch für die Beisetzungen von Aschen. 
 
 

§ 17  
Grabstätten für Angehörige des muslimischen Glaubens 

 
(1) Ein gesondertes Grabfeld für Angehörige des muslimischen Glaubens wird auf dem städti-

schen Friedhof in St. Jöris vorgehalten. 
 
(2) In diesem Grabfeld können Nutzungerechte an Erdreihen- und Erdwahlgrabstätten erwor-

ben werden. 
 
(3) Abweichend von den Bestimmungen der § 13 bis § 16 gelten hierfür nachstehende Sonde-

regelungen: 
 

-  Die Ausrichtung der Grabstätte erfolgt dem Glauben entsprechend nach Mekka (östli-
che Richtung) 

-  Die Nutzungsdauer dieser Grabstätten entspricht der Ruhefrist nach § 11 Abs. 1. Eine 
längere Ruhefrist kann durch Erwerb und Nachkauf eines Erdwahlgrabes erzielt wer-
den 

 
Bei einer sarglosen Grablegung gem. § 9 Abs. 1 ist diese vorab bei der Friedhofsverwal-
tung zu beantragen. Des Weiteren muss die Aufbewahrung bzw. der Transport der oder 
des Verstorbenen innerhalb des Friedhofbereiches in einem geschlossenen Sarg erfolgen. 

 
 

§ 18  
Ehrengräber 

 
(1) Bürger, denen die Ehrenbürgerschaft der Stadt Eschweiler verliehen worden ist, werden 

auf Antrag des/ der nächsten Angehörigen in der Reihe der Erbfolge in einem Ehrengrab 
bestattet. 

 
(2) a) Ferner können Eschweiler Bürger auf Antrag des/ der nächsten Angehörigen in einem 

Ehrengrab bestattet werden, deren Andenken aus gesamtstädtischer Sicht fortlebt, 
weil sie sich durch ihr Wirken als Wissenschaftler, Politiker, Künstler, Schriftsteller o-
der Sportler einen Ruf erworben haben, der über die Grenzen Deutschlands hinaus-
reicht. 

 
b) Die Aufzählung der Berufsgruppen in Nr. 2 a) ist abschließend. Eine Änderung bedarf 

der Zustimmung von mindestens 2/ 3 der Mitglieder des Rates der Stadt Eschweiler. 
Die Entscheidung über die Gewährung eines Ehrengrabes nach Nr. 2 a) bedarf der 
Zustimmung von 2/ 3 der Mitglieder des Rates der Stadt Eschweiler. 

 
(3) Die Regelungen nach Absätzen 1 und 2 a) finden entsprechende Anwendung auf die 

Ehegatten der Eschweiler Bürger, denen die Bestattung in einem Ehrengrab zugebilligt 
wurde. Diese Regelung findet auch dann Anwendung, wenn der verstorbene Ehegatte in 
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einem Reihengrab bestattet wurde. Einem Antrag des/ r nächsten Angehörigen auf Umbet-
tung ist durch die Friedhofsverwaltung zu entsprechen. 

 
(4) Ehrengräber werden für einen Zeitraum von 50 Jahren bereitgestellt. Auf Antrag entschei-

det der Rat der Stadt Eschweiler mit einfacher Mehrheit über eine Verlängerung dieses 
Zeitraums. Antragsberechtigt ist entweder ein noch verbliebener Angehöriger oder jeder 
andere Bürger der Stadt Eschweiler. 

 
(5) Der nach den Abs. 1., 2. oder 3. gewährte Anspruch auf Bestattung in einem Ehrengrab 

beinhaltet 
 

a)  die gebührenfreie Überlassung einer max. zweistelligen Wahlgrabstätte zur Beiset-
zung sowie ggf. die Erstattung der Einäscherungskosten, 

b)  die gebührenfreie Beisetzung durch die Stadt Eschweiler. Gebühren, welche von den 
Angehörigen vor einer Entscheidung gemäß Nr. 2 a) bereits gezahlt worden sind, sind 
diesen zu erstatten. 

 
(6) Auf allen der in § 1 der Friedhofssatzung aufgezählten Friedhöfen können Ehrengräber 

errichtet werden. 
 
 

V Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 19  
Friedhöfe mit allgemeiner Gestaltungsvorschrift 

 
(1) Auf den Friedhöfen gelten die allgemeinen Gestaltungsvorschriften.  
 
(2) Auf dem Friedhof Weisweiler gelten zusätzliche Gestaltungsvorschriften nach § 22. 
 
(3) Die Gestaltungsvorschriften gelten nicht für Rasenreihengräber und anonyme Grabfelder. 

Ihre Gestaltung obliegt der Friedhofsverwaltung. 
 
 

§ 20  
Allgemeine Gestaltungsvorschrift 

 
(1) Jede Grabstätte ist –unbeschadet der besonderen Gestaltungsvorschrift für den Friedhof 

Weisweiler- so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 

 
(2) Die Gestaltung, Instandhaltung und Pflege der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 

Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 
(3) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz. Es gilt die Satzung 

zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Eschweiler in der jeweils gültigen Fassung. 
Nutzungsberechtigte und Angehörige haben nicht das Recht, die Beseitigung von Bäumen 
oder Hecken zu verlangen, durch die sie sich in der Pflege der Grabstätte beeinträchtigt 
fühlen. Der Baumbestand auf den Friedhöfen wird allein durch die Verwaltung koordiniert; 
der parkähnliche Charakter der Friedhöfe soll erhalten und gefördert werden. 
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VI Grabmale und bauliche Anlagen 

 
§ 21  

Allgemeine Gestaltungsvorschrift für Grabmale 
 

(1) Auf den Grabstätten dürfen im Rahmen des Gestaltungsrechtes Grabmale aufgestellt, 
Grababdeckungen und Grabeinfassungen verlegt werden. 

 
(2) Grabmale, Einfassungen und Abdeckungen dürfen nur durch fachlich qualifizierte, zuge-

lassene Fachbetriebe errichtet bzw. verlegt werden. 
 
(3) Die Grabmale, Grababdeckungen und Grabeinfassungen müssen der Würde des Friedho-

fes entsprechend geformt und angelegt sein und sich der Gesamtgestaltung des Friedho-
fes anpassen. 

 
(4) Auf Grabstätten sind Grabmale oder Grabzeichen mit folgenden Abmessungen zulässig: 
 

a)  Erdreihengrabstätten 
- stehende Grabmale für Verstorbene bis zu 5 Jahren maximal 

Breite:    0,50 m 
Höhe:   0,70 m 
Mindeststärke:  0,12 m 
 

- stehende Grabmale für Verstorbene über 5 Jahren maximal 
Breite:    0,70 m 
Höhe:    1,10 m 
Mindeststärke: bis 1 m Höhe 0,12 m 
     über 1 m Höhe 0,14 m 

 
- Liegende Grabzeichen dürfen die Größe eines stehenden Grabmals erreichen 

Mindeststärke:  0,10 m  
 

b) Urnenreihengrabstätte 
- für Urnenreihengrabstätten gelten die Bestimmungen unter Buchstabe a) Reihen-

grabstätte für Verstorbene bis zu 5 Jahren.  
 

c)  Erdwahlgrabstätten 
- Einzelwahlgrabstätte  

stehende Grabmale maximal 
Breite:    1,00 m 
Höhe:    1,30 m 
Mindeststärke: bis 1 m Höhe 0,12 m 
    über 1m Höhe 0,14 m 
 
liegende Grabzeichen dürfen die Größe eines stehenden Grabmales erreichen 
Mindeststärke: 0,10 m 

 
- Mehrfachgrabstätten  

für Mehrfachgrabstätten gelten die entsprechend mehrfachen Abmessungen wie 
für Einzelwahlgrabstätten. 

 



VI.7 
 

17 

d)  Erdwahlgrabkammern  
- für Erdwahlgrabkammern gelten die Bestimmungen unter Buchstabe c) 

 
e)  Urnenwahlgrabstätten  

stehende Grabmale maximal 
Breite:    0,70 m 
Höhe:    1,00 m 
Mindeststärke:  0,12 m 
 
liegende Grabzeichen dürfen die Größe eines stehenden Grabmales erreichen 
Mindeststärke:  0,10 m. 

 
(5) Grabinschriftplatten müssen mindestens 0,03 m stark sein und in den Sockel eingelassen 

sein.  
 
(6) Auf Wahlgrabkammern dürfen Ganzabdeckungen nur verlegt werden, wenn die Abde-

ckung im Bereich des Aktivkohlefilters der Grabkammer eine Öffnung zur Be- und Entlüf-
tung vorweist. Die Fundamente von Einfassungen und Abdeckungen sind so herzurichten, 
dass diese nicht mit Teilen der Grabkammer abbinden. 

 
(7) Auf dem Friedhof St. Jöris dürfen Abdeckungsplatten höchstens 50 % der Grabbeetfläche 

bedecken. 
 
(8) Grabeinfassungen zur Grababgrenzung müssen mindestens 0,06 m stark sein. 
 
(9) Stelen und Kreuze aus Holz sollen eine Stärke von mindestens 0,04 aufweisen und  eine 

Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. Grabzeichen aus Holz dürfen auf Beton- oder Stein-
sockeln befestigt werden. Die Sockel müssen in die Erde eingelassen werden und dürfen 
nicht sichtbar sein. Zwischen Sockel und Holzzeichen darf ein Zwischenraum von 0,05 m 
bestehen. 

 
(10) Sockel müssen den Proportionen des Grabmales angepasst sein. 
 
(11) Holzzeichen sollen naturfarben sein. Auf Kindergräbern dürfen sie einen weißen Farban-

strich tragen. 
 
(12) Firmenbezeichnungen auf Grabmälern und Einfassung dürfen nur in unauffälliger Form 

seitlich oder rückseitig angebracht werden und die Abmessungen von 0,04 m x 0,10 m 
nicht überschreiten. 

 
(13) In besonderen Fällen, insbesondere für Anlagen die künstlerisch wertvoll sind, können 

Ausnahmen – abweichend von den Vorschriften der Absätze 4 – 12 zugelassen werden.  
 
(14) Die Friedhofsverwaltung kann geringere Grabmalstärken zulassen, sofern der ausführen-

de Steinmetz den Nachweis erbringt, dass die Stand- und/oder Bruchsicherheit gewähr-
leistet ist. Eine entsprechende Statik ist vorzulegen. 

 
 

§ 22  
Besondere Gestaltungsvorschriften für den Friedhof Weisweiler 

 

VI.7 
 

18 

(1) Für den städt. Friedhof Weisweiler werden – abgesehen von Feld VII und der Reserveflä-
che im Feld VI - zusätzliche Gestaltungsvorschriften festgelegt: 

 
a)  Die Grabbeete müssen in ihrer gärtnerischen Gestaltung und Anpassung an die Um-

gebung erhöhten Anforderungen entsprechen. Die gesamte Grabbeetfläche ist mit 
Boden deckenden Pflanzen oder /und Rasen unregelmäßig zu bepflanzen 

 
b) Als Grabtrennung sind 4 - 6 cm dicke rote Hartsandsteinplatten in 30 cm Breite, an der 

Vorder- und Rückseite in 20 cm Breite, auf Sandbettung zu verlegen. Bei den an 
Friedhofswegen liegenden Grabstätten sind die Platten in gleicher Höhe mit der Wege-
fläche bzw. dem Wegerandstein zu verlegen. Grabseiten, die an bekantete oder plat-
tierte Friedhofswege angrenzen, erhalten an dieser Seite keine Hartsandsteinplatten. 
Auf der Grabfläche sind nur einzelne Trittplatten aus Naturstein ohne Feinschliff oder 
Politur erlaubt. Die seitlichen Hartsandsteinplatten sind so zu verlegen, dass sie in Be-
legungsrichtung gesehen mit der äußeren seitlichen Begrenzungslinie der Grabstätte 
abschließen und innerhalb der Grabfläche liegen. Die seitlichen Hartsandsteinplatten 
können in die Zwischenwege verlegt werden, soweit solche vorhanden sind. Dabei 
dürfen Grabbreiten unter 1,20 m - einschließlich des seitlichen Plattenstreifens- nicht 
entstehen. Zwei unmittelbar nebeneinander liegende Plattenstreifen sind nicht erlaubt. 
Die Nutzungsberechtigten haben jeweils den vorderen, den hinteren sowie den links-
seitigen Plattenstreifen der Grabstätte zu verlegen. Anstelle roter Hartsandsteinplatten 
kann in den Grabfeldern I und II rote Feinasche der Körnung 0 - 4 mm verwandt wer-
den. Grobkörniges Material (Kies oder Splitt) darf nicht verwandt werden. 

 
c)  Nicht zugelassen sind: Sonstige Einfassungen sowie Grababdeckplatten aller Art, 

Kies- oder Ascheflächen. 
 
d) Vor Erwerb einer Wahlgrabstätte oder Zuweisung einer Reihengrabstätte hat der Er-

werber eine schriftliche Anerkenntniserklärung abzugeben, dass er über die Gestal-
tungsvorschriften eingehend belehrt worden ist. 

 
 

§ 23  
Zustimmungserfordernis 

 
(1) Die Aufstellung und Veränderung von Grabmalen sowie die Verlegung und Veränderung 

von Grababdeckungen und Einfassungen bedürfen der vorherigen Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Keiner Genehmigung bedarf die Errichtung vorläufiger Gedenkzeichen und Einfassungen 

aus Holz. 
 
(3) Anträge gemäß Abs. 1 sind in dreifacher Ausfertigung vorzulegen und müssen folgende 

Angaben enthalten:  
 

a) Bezeichnung des Friedhofes, Name der Grabstätte, Feld- und Grabnummer, 
b) Name, Anschrift und Unterschrift des ausführenden Unternehmens, 
c) Name, Anschrift und eigenhändige Unterschrift des Nutzungsberechtigten der Grab-

stätte bzw. die entsprechende Vollmacht im Vertretungsfall, 
d) Material, Länge, Breite und Stärke des Grabsteines, der Abdeckung und der Einfas-

sung, 
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e) maßstabgerechte zeichnerische Darstellung des Grabmales bzw. der Abdeckung mit 
Vorder- und Seitenansicht bzw. Draufsicht, mit Beschriftung und Ornamenten sowie 
Darstellung der Verdübelung mit Angabe von Anzahl, Material, Länge und Stärke der 
verwendeten Dübel, 

f) soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente 
sowie der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Inhaltes, der Form und der 
Anordnung. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 
oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt 
werden.  

 
(4) Die Genehmigung wird durch schriftlichen Bescheid unter Beifügung des mit Prüfvermerk 

versehenen Antrages erteilt. 
 
(5) Die Genehmigung mit Anlagen ist bei Aufstellung oder Veränderung der Grabanlage 

bereitzuhalten und dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. 
 
(6) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die bauliche Anlage nicht binnen zwei 

Jahren nach Genehmigung errichtet oder geändert worden ist. 
 
 

§ 24  
Fundamentierung und Befestigung 

 
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigten sind die Grabmale unter 

Einhaltung der technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grab-
mal) der „Deutschen Naturstein Akademie“ in der Fassung von August 2006, so zu funda-
mentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bau-
liche Anlagen entsprechend. 

 
(2) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke 

richtet sich nach § 21. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung überprüft in jährlichem Abstand die Standsicherheit der Grabma-

le.  
 
 

§ 25  
Unterhaltung 

 
(1) Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssi-

cherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihen-/ Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabzuweisung, bei Wahl-/ Kammer-/ Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. 

 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 

davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des 
Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) 
treffen. Über die Maßnahmen ist der Verantwortliche unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu 
setzen. Ihm ist eine Frist von 6 Wochen zur Instandsetzung einzuräumen. Ist der Verant-
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wortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Be-
kanntmachung und der Hinweis an der Grabstätte. 

 
(3) Werden bei den von der Friedhofsverwaltung durchgeführten Kontrollen an Grabmalen, 

sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon Schäden festgestellt, die die Standfestig-
keit des Grabmales beeinträchtigen, so hat die Friedhofsverwaltung den Verantwortlichen 
unverzüglich hierüber schriftlich zu informieren und einen entsprechenden Hinweis an der 
Grabstätte anzubringen. Dem Verantwortlichen ist eine Frist von höchstens 6 Wochen zu 
setzen, um die Mängel zu beseitigen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und der Hinweis an der 
Grabstätte. 

 
(4) Wird die schadhafte Anlage nicht innerhalb der gesetzten Frist ordnungsgemäß in Stand 

gesetzt, so kann die Friedhofsverwaltung die schadhaften Teile auf Kosten des Verant-
wortlichen beseitigen lassen. In diesem Falle müssen die entfernten Teile 3 Monate lang 
von der Friedhofsverwaltung aufbewahrt werden. Danach entscheidet die Friedhofsverwal-
tung über die weitere Verwendung. 

 
(5) Die Verantwortlichen haften für jeden Schaden, der durch das Umstürzen von Grabmalen 

oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird; die Haftung der Stadt Eschweiler bleibt 
unberührt; die Verantwortlichen haften der Stadt im Innenverhältnis, soweit die Stadt nicht 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft. 

 
(6) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als 

besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis 
geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale 
und baulichen Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- und -
pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 

 
(7) Werden Grabmale, Einfassungen und Abdeckungen nicht den Vorschriften dieser Satzung 

entsprechend errichtet bzw. verlegt, so kann die Friedhofsverwaltung nach einer ange-
messenen Frist die Beseitigung der ordnungswidrigen Anlagen durch den Nutzungsbe-
rechtigten verlangen. Kommt der Nutzungsberechtigte dieser Aufforderung nicht nach, so 
kann die Friedhofsverwaltung die Beseitigung der ordnungswidrigen Anlage durch Dritte, 
auf Kosten und Gefahr des Nutzungsberechtigten, vornehmen lassen (Ersatzvornahme). 

 
(8) Werden genehmigungspflichtige Grabmale, Einfassungen und Abdeckungen ohne vorhe-

rige Genehmigung durch die Friedhofsverwaltung errichtet bzw. verlegt und unterlässt es 
der Nutzungsberechtigte trotz schriftlicher Aufforderung die entsprechende Genehmigung 
nachträglich einzuholen, so kann die Verwaltung gegen ihn ein Zwangsgeld, bemessen bis 
zur doppelten Höhe der sonst zu zahlenden Gebühr für die Genehmigung des Grabzei-
chens/ Einfassung/ Abdeckung, festsetzen.  

 
 

§ 26  
Entfernung 

 
(1) Nach Ablauf der Ruhefrist bei Reihengrabfeldern werden diese durch die Friedhofsverwal-

tung abgeräumt und eingeebnet. Das Abräumen und Einebnen von Reihengrabfeldern o-
der Teilen von Ihnen wird 3 Monate vorher öffentlich bekannt gemacht. Die Entnahme der 
Grabmale, Grabaufbauten oder sonstiger Gegenstände kann innerhalb der Frist von drei 
Monaten durchgeführt werden. Danach erfolgt die Abräumung durch die Friedhofsverwal-
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tung. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht in diesem Fall nicht. Abzuräumende Grab-
felder werden rechtzeitig durch Hinweisschilder kenntlich gemacht. 

 
(2) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird der Nutzungsberechtig-

te schriftlich hingewiesen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne be-
sonderen Aufwand zu ermitteln, so genügt eine öffentliche Bekanntmachung. Dem Nut-
zungsberechtigten wird innerhalb einer Frist von 3 Monaten Gelegenheit gegeben, Grab-
male, Grabaufbauten oder sonstige Gegenstände von der Grabstätte zu entnehmen. Da-
nach wird die Grabanlage durch die Friedhofsverwaltung ohne Anspruch auf Entschädi-
gung entfernt. 

 
(3) Bei vorzeitiger Rückgabe oder nach Entziehung des Nutzungsrechtes wird dem Nutzungs-

berechtigten Gelegenheit gegeben, Grabmale, Grabaufbauten oder sonstige Gegenstände 
von der Grabstätte zu entnehmen. Danach wird die Grabstätte durch die Friedhofsverwal-
tung abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Grabmale, Grabaufbauten und sonstige Ge-
genstände gehen in das Eigentum der Stadt Eschweiler über. Ein Anspruch auf Entschä-
digung besteht nicht. Die anfallenden Kosten (Abräumung, Einebnung, Entsorgung der 
Grabaufbauten und Fundamente, Einsaat und Pflege für die verbleibende Ruhezeit) sind 
vom Nutzungsberechtigten zu tragen. 

 
 

VII Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 27  
Grabgestaltung 

 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 20 ff. hergerichtet und dau-

ernd in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte 
Blumen und Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu entfernen. 

 
(2) Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die 

öffentlichen Anlagen und Wege nicht beieinträchtigen. Es ist nicht gestattet, Pflanzen, die 
durch Beschaffenheit und Größe viel Schatten spenden (Bäume oder großwüchsige 
Sträucher) oder die ihre Wurzeln weit austreiben und dadurch die Herstellung der Gräber 
erschweren auf Gräber anzupflanzen. Gewächse sollen eine Höhe vom 1,3-fachen der 
Höhe des Grabmales nicht überschreiten. 

 
(3) Grabstätten müssen spätestens drei Monate nach der Beisetzung bzw. nach Erwerb des 

Nutzungsrechtes von den Nutzungsberechtigten bzw. Empfängern der Grabzuweisung in 
würdiger Weise ohne Nachteil für die Friedhofsanlagen und andere Grabstätten hergerich-
tet und bis zum Ablauf der Ruhe- bzw. Verleihungsfristen in Stand gehalten werden. 

 
(4) Die Pflege von Erdreihengrabstätten mit liegender Gedenktafel ohne Gestaltung, Sonder-

reihengrabstätte, anonyme Erdreihengrabstätten sowie dem Aschestreufeld obliegt der 
Friedhofsverwaltung. Bepflanzungen, Grabvasen, Ausschmückungen oder sonstige Ges-
taltungen dieser Grabstätten sind nicht zulässig. Entgegen dieser Satzung aufgestellte 
Gegenstände werden durch die Friedhofsverwaltung entsorgt. Ein Anspruch auf Entschä-
digung besteht nicht. Vorläufige Grabzeichen auf Erdreihengrabstätten mit liegender Ge-
denktafel ohne Gestaltung und Sonderreihengrabstätten müssen spätestens 3 Monate 
nach dem Bestattungstermin von der Grabstätte entfernt werden. 
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(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb von 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

 
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmitteln bei der Grab-

pflege ist nicht gestattet. Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in 
sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, 
Blumenschmuck pp., im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzen-
zuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen 
sind Grabvasen, Gießkannen, Markierungszeichen und Grablichterhülsen. 

 
(7) Nebeneinander liegende Reihengrabstätten können in der Gestaltung zusammengefasst 

werden. Dies gilt nicht für Wahlgrabstätten. 
 
(8) Für den Friedhof Weisweiler bestehen zusätzliche Gestaltungsvorschriften (§ 22). 
 
 

§ 28  
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt bzw. nicht entspre-

chend den Vorschriften dieser Friedhofssatzung angelegt, hat der Verantwortliche auf 
schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer festzuset-
zenden, angemessenen Frist in Ordnung zu bringen bzw. entsprechend den Vorschriften 
dieser Friedhofssatzung anzulegen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweis auf der 
Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrab- und Urnenreihen-
grabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt, eingeebnet und mit Rasen eingesät 
werden. Bei Wahlgrab- und Urnenwahlgrabstätten kann die Friedhofsverwaltung in diesem 
Fall die Grabstätte auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen 
lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem Entziehungsbe-
scheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen 
baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbe-
scheides zu entfernen. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, so ist die Friedhofsver-
waltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten abräumen und 
einebnen zu lassen. Der Verantwortliche ist in der schriftlichen Aufforderung und der öf-
fentlichen Bekanntmachung auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 
und im Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 26 Abs. 3 hinzuweisen. 

 
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Ziffer 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforde-

rung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. Die Stadt Eschweiler 
ist im Falle des Satzes 1 nicht, in anderen Fällen drei Monate zu seiner Aufbewahrung 
verpflichtet. 

 
(3) Vernachlässigt ein Nutzungsberechtigter wiederholt die ordnungsgemäße Pflege und 

Instandhaltung des Grabes, so kann die Friedhofsverwaltung ein Zwangsgeld, bemessen 
in Höhe der Kosten der Ersatzvornahme, erheben. 
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VIII Leichenhallen und Trauerfeiern 
 

§ 29  
Benutzung der Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhallen dienen nur der Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Diese Räume 

dürfen mit Erlaubnis und in Begleitung eines Mitarbeiters der Friedhofsverwaltung betreten 
werden; Bestattungsunternehmer bedürfen keiner Erlaubnis. 

 
(2) Soweit keine gesundheitsbehördlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können Särge 

vorübergehend für die Angehörigen bis zum Beginn der Trauerfeier geöffnet werden. Dies 
darf nur durch das Friedhofspersonal oder den Bestatter erfolgen. 

 
(3) Auf Friedhöfen, die nur über einen Aussegnungsraum verfügen, müssen die Särge ver-

schlossen aufbewahrt werden. Sofern Leichenzellen zur Verfügung stehen, hat die Aufbe-
wahrung der Leichen bis zum Bestattungstag in diesen zu erfolgen. 

 
(4) In der Zeit vom 01.05. bis zum 30.09. eines Jahres hat die Aufbewahrung von Leichen aus 

hygienischen Gründen in Kühlzellen zu erfolgen; im Übrigen, wenn die Bestattung nicht in 
der vorgeschriebenen Zeitspanne von 96 – 192 Stunden nach dem Tode erfolgen kann. 

 
(5) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen müssen bis 

zur Bestattung in Kühlzellen aufbewahrt werden.  
 
 

§ 30  
Trauerfeiern 

 
(1) Für die Trauerfeiern stehen die Aussegnungsräume der Leichenhallen zur Verfügung. 
 
(2) Der Beginn der Trauerfeier ist so festzulegen, dass die angemeldete und genehmigte 

Bestattungszeit eingehalten wird. 
 
(3) Leichenzellen und Durchgänge dürfen für die Durchführung der Trauerfeiern nicht in An-

spruch genommen werden. 
 
(4) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche Ordnungsbehörde genehmigen, dass 

während der Trauerfeier der Sarg geöffnet wird. Der Antrag kann nicht genehmigt werden, 
wenn der oder die Verstorbene an einer ansteckenden übertragbaren Krankheit nach dem 
Infektionsschutzgesetz gelitten, die Leichenverwesung bereits eingesetzt hat oder die 
Ausstellung der Leiche der Totenwürde oder dem Pietäsempfinden der an der Trauerfeier 
Teilnehmenden widersprechen würde.  

 
(5) Die Benutzung des Aussegnungsraumes kann untersagt werden, wenn der Verstorbene 

an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des 
Zustandes der Leiche (z.B. starker Verwesungsgeruch) bestehen. 

 
 

IX Schlussvorschriften 
 

§ 31  
Haftung 
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Die Stadt Eschweiler haftet nicht für Schäden, die durch nicht der Friedhofssatzung entspre-
chende Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder 
durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungsvorschriften. 
Im Übrigen haftet die Stadt Eschweiler nur bei Vorsatz oder bei grober Fahrlässigkeit. 
 
Die Vorschriften der Amtshaftung bleiben unberührt. 
 
 

§ 32  
Alte Rechte 

 
Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung 
verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.  
 

§ 33  
Gebühren 

 
Für die Benutzung der städt. Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind Gebühren nach der je-
weils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 
 

§ 34  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, 

 
a) sich als Besucher entgegen § 5 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend 

verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 
b) die Verhaltensregeln des § 5 Abs. 3 missachtet, 
c) entgegen § 5 Abs. 4 Totengedenkfeiern oder andere nicht mit einer Bestattung oder 

Beisetzung zusammenhängende Veranstaltungen ohne vorherige Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung durchführt, 

d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 ohne vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb 
der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt, Werkzeuge oder Materialien unzulässig 
lagert, Abfälle und Verunreinigungen nicht beseitigt oder den Friedhof mit nicht zuläs-
sigen Fahrzeugen befährt,  

e) eine Bestattung entgegen § 8 Abs. 1 der Friedhofsverwaltung nicht anzeigt, 
f) entgegen § 23 Abs. 1 ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung Grabmale 

oder bauliche Anlagen errichtet, verändert oder entfernt, 
g) Grabmale entgegen § 24 Abs. 1 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert oder 

entgegen § 25 Abs. 1 nicht in verkehrssicherem Zustand hält, 
h) entgegen § 27 Abs. 6 Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel  anwendet, 
i) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe entgegen § 27 Abs. 6 verwen-

det oder so beschaffenes Zubehör oder sonstigen Abraum oder Abfall nicht gem. § 6 
Abs. 1 ordnungsgemäß entsorgt, 

j) Grabstätten entgegen des § 28 vernachlässigt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 50,00 bis zu 1.500,00 Euro nach den 
Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) geahndet werden. Zustän-
dige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 35 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
der Bürgermeister. 
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§ 35  

Inkrafttreten 
 

Siehe jeweilige Überschrift. 
 
 


